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Schimmel STOPP – Schaumspray 
 
Produktbeschreibung 
Schaumspray zur Bekämpfung / Schimmelbeseitigung von Schimmel und Schimmelpilz. 
Wirkt sofort & anhaltend sowie desinfizierend.  
 

Anwendung  
Schimmel aus ca. 30 cm Entfernung besprühen, 4 durchgezogene Sprühhübe pro lfd. Meter. 
Bei befallenen Silikondichtungen kann das Mittel auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. 
Im Nassbereich nach 1 Stunde mit Wasser abwaschen. Auf Mauerwerk, Putz oder Tapete ist 
keine Nachbehandlung erforderlich. Bei starkem Schimmelbefall Vorgang wiederholen. 
Schimmel STOPP kann in allen Räumen verwendet werden.  
Hinweis: Ursache für Schimmelbefall (z. B. Kältebrücke) beseitigen. 
Schimmelstopp greift Lacke, Farben, Emaille, Kunststoffe, Glas und Fliesen nicht an. 
Farbveränderung bei Fliesenbordüren möglich. 
 
Warnhinweis: 
BAUA Reg.-Nr. N-30463 
Wirkstoffe:  34,27 g/l Ameisensäure (85%-ig)   5,2 g/l Wasserstoffperoxid (30%-ig) 
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Enthält Tenside natürlichen Ursprungs, die biologisch abbaubar sind. 
 
Entsorgung 
Produktreste bei der örtlichen Müllentsorgung abgeben.  
Geleerte Verpackungen mit dem Hausmüll entsorgen 
 
Inhaltsstoffe gemäß Detergenzien VO 648/2004/EG  
< 5 % nichtionische Tenside, 
< 5 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 
 

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
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Die Angaben des technischen Merkblattes wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung 
zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und den Verbraucher informieren und unterstützen. Rechtsverbindlichkeit und 
Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden.                     


